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 Veröffentlicht am 30.11.1993

Norm

UWG §14 A2

Rechtssatz

Ein Vergleichsangebot reicht schon dann nicht aus, die durch die beanstandeten, irreführenden Angaben der

Beklagten ausgelöste Vermutung der Wiederholungsfgefahr zu entkräften, wenn es sich nur an einen von mehreren

Verletzten richtet.
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